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Satzung über die Verlängerung der Satzung über die Veränderungssperre für den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nummer 219 - Kanalstraße -, Stadtbezirke 

Herne-Mitte und Sodingen, vom 7. Dezember 2020, vom 26. Oktober 2022 

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I Seite 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I Seite 674), in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 
(GV NRW) Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. Seite 490), hat der Rat der Stadt Herne in seiner Sitzung am 
27. September 2022 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Die am 8. Dezember 2020 in Kraft getretene Satzung über die Veränderungssperre für den 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 219 - Kanalstraße -, Stadtbezirke Herne-Mitte 
und Sodingen, vom 7. Dezember 2020 wird in ihrer Geltungsdauer um ein Jahr verlängert. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweise: 

Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen können, wenn die in § 18 Absatz 1 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragen. 

Auf das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
nach Regelung des § 18 Absatz 3 Satz 1 BauGB wird ebenfalls hingewiesen. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die Satzung über die Verlängerung der Satzung über die Veränderungssperre für den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nr. 219 - Kanalstraße -, Stadtbezirke Herne-Mitte 
und Sodingen, vom 7.Dezember 2020 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in Verbindung 
mit § 7 Absatz 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Herne, den 26. Oktober 2022 Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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Satzung über die Verlängerung der Satzung über die Veränderungssperre für den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nummer 243 - Gelsenkircher Straße / 

Zechenweg -, Stadtbezirk Herne-Wanne, vom 23. Juli 2021, vom 26.Oktober 2022 

Aufgrund der §§ 16 und 17 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (Bundesgesetzblatt (BGBl.) I Seite 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674), in Verbindung 
mit § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (Gesetz- und Verordnungsblatt Nordrhein-Westfalen 
(GV NRW) Seite 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 
(GV. NRW. Seite 490), hat der Rat der Stadt Herne in seiner Sitzung am 
27. September 2022 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 Gegenstand der Satzung 

Die am 6. August 2021 in Kraft getretene Satzung über die Veränderungssperre für den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nummer 243 - Gelsenkircher Straße / Zechenweg -, 
Stadtbezirk Herne-Wanne, vom 23. Juli 2021 wird in ihrer Geltungsdauer um ein Jahr 
verlängert. 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt mit ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

Hinweise: 

Gemäß § 18 Absatz 3 Satz 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
Entschädigungsberechtigte Entschädigung verlangen können, wenn die in § 18 Absatz 1 
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Sie können die Fälligkeit 
des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass sie die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 
dem Entschädigungspflichtigen beantragen. 

Auf das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei nicht fristgerechter Geltendmachung 
nach Regelung des § 18 Absatz 3 Satz 1 BauGB wird ebenfalls hingewiesen. 

Bekanntmachungsanordnung: 

Die Satzung über die Verlängerung der Satzung über die Veränderungssperre für den in 
Aufstellung befindlichen Bebauungsplan Nummer 243 - Gelsenkircher Straße / Zechenweg -, 
Stadtbezirk Herne-Wanne, vom 23. Juli 2021 wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

Gemäß § 2 Absatz 4 Nummer 3 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) in Verbindung 
mit § 7 Absatz 6 GO NRW wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- 
oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen gegen diese 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn, 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

Herne, den 26. Oktober 2022 Der Oberbürgermeister: Dr. Frank Dudda 
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Jahresabschluss 2021 der Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts 

Der Verwaltungsrat der Stadtentwässerung Herne Anstalt des öffentlichen Rechts hat am 
10. Juni 2022 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit einer Bilanzsumme in Höhe 
von 97.735.290,98 Euro festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab sofort bei der Stadt Herne, Fachbereich 
Finanzen/Beteiligungen, Verwaltungsgebäude, Freiligrathstraße 12, 44623 Herne, 
Zimmer 421 (4. Etage), während der Servicezeiten der Stadt Herne bis zur Feststellung des 
folgenden Jahresabschlusses zur Einsicht aus.  

Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG, Düsseldorf, hat am 
27. Mai 2022 folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Anstalt zum 
31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2021 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Anstalt. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 
Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Absatz 3 Satz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts geführt hat…“ 

Der Vorstand  
gezeichnet Becker  
gezeichnet Şereflioğlu  

Jahresabschluss 2021 der TGG Tagungsstätten- und 
Gastronomiegesellschaft Herne mbH 

Die Gesellschafterversammlung der TGG Tagungsstätten- und Gastronomiegesellschaft 
Herne mbH hat am 2. Mai 2022 den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit einer 
Bilanzsumme von 6.486.204,10 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 
647.961,23 Euro, der durch eine Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen wird, 
festgestellt. 

Jahresabschluss und Lagebericht liegen ab sofort bis zur Feststellung des nächsten 
Jahresabschlusses bei der Stadt Herne, Verwaltungsgebäude Freiligrathstraße 12, 
Zimmer 421 (4. Etage), während der Servicezeiten der Stadt Herne zur Einsichtnahme aus. 
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Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes beauftragte Märkische 
Revision GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, hat am 11. Februar 2022 den 
folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 

„…Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 
für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter 
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 
31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2021 und vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. Gemäß § 
322 Absatz 3 Satz 1 Handelsgesetzbuch (HGB) erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 
Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
geführt hat. …“ 

Die Geschäftsführung  
gezeichnet Weber 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

Mykhailo Cherepovskyi 

Letzte bekannte Anschrift: Schillerstraße 1, 45739 Oer-Erkenschwick 

An Herrn Mykhailo Cherepovskyi ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 
31.08.01-11.007109/7110/7111/7112/7113/7114/7115/7117/7118 vom 6. Oktober 2022 
gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da eine Postzustellung nicht 
möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 35 69 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 25. Oktober 2022 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für 

George-Adrian Drahiceanu 

Für Herrn George-Adrian Drahiceanu, zuletzt wohnhaft Scharnhorststraße 2 in 44628 
Herne liegt bei der Behörde Stadt Herne, Stadt Herne, Fachbereich Öffentliche Ordnung, 
Bußgeldstelle, Südstraße 8, 44625 Herne, Zimmer 204 folgendes Schriftstück zur Abholung 
bereit: 

Bescheid vom 1. September 2022, Aktenzeichen 85147366/A1Z/0490 

Dieses Schriftstück kann in der vorgenannten Dienststelle während der Öffnungszeiten 
Montag bis Freitag von 8:30 Uhr bis 12 Uhr und Montag, Dienstag, Donnerstag von  
13:30 Uhr bis 15:30 Uhr in Empfang genommen werden. 

Das Schriftstück wird hiermit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt mit der Folge, 
dass Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. Das 
Schriftstück gilt nach §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) vom 7. März 2006 (SGV. 
NRW. 2010) als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung beziehungsweise seit 
der Veröffentlichung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

Herne, 27. Oktober 2022 

Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Jasmin Kejr 

Letzte bekannte Anschrift: Kurhausstraße 75 A, 4462 2Herne. 

An Frau Jasmin Kejr ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-
11.006998 vom 14. Oktober 2022 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden 
kann, da eine Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach telefonischer Terminabsprache unter der 
Nummer 0 23 23 / 16 - 35 69 beim Fachbereich Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 
44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 27. Oktober 2022 
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Öffentliche Zustellung nach § 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (Landeszustellungsgesetz – LZG NRW) für Alican Tekin 

Letzte bekannte Anschrift: Stöckstraße 93, 44649 Herne. 

An Alican Tekin ist ein Schriftstück der Stadt Herne, Aktenzeichen 31.08.01-05.007171 
vom 27. Oktober 2022 gerichtet, welches insgesamt nicht zugestellt werden kann, da eine 
Postzustellung nicht möglich ist. 

Dieses Schriftstück kann von der Person nach voriger Terminabsprache beim Fachbereich 
Kinder-Jugend-Familie, Hauptstraße 241, 44649 Herne, in Empfang genommen werden. 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung 
beziehungsweise seit der Veröffentlichung der Benachrichtigung 2 Wochen verstrichen sind. 
Durch die öffentliche Zustellung können Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf 
Rechtsverluste drohen können. 

Herne, den 27. Oktober 2022 
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